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Anfrage Max Töpfer und Diana Diaz, Junge Tat im Zentrum Schluefireg, Beantwortung

Am 6. Januar 2025 reichten Gemeinderätin Diana Diaz (GP) und Gemeinderat Max Töpfer (SP) und I
Mituntezeichnende die folgende Anfrage an den Stadtrat ein:

Wie der Zürcher Unterländ er am 17 . Dezember 20241 berichtete, fand am Samstag zuvor in den

Räumlichkeiten des Restaurants S3nullzwei im Zentrum Schluefweg eine Veranstaltung der Vereinigung

<Junge Tat> mit zwei Vertreter:innen der AfD statt. Recherchen des deutschen Magazins <Conectiv> haben

zudem aufgedecK, dass am Treffen auch Vertreter:innen der in Deutschland verbotenen Gruppierung <Blood

and Honourr2 teilgenommen haben, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nationalsozialistische ldeologien zu

verbreiten.

Die Junge Tat wird vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB) als rechtsextrem eingestufti. Die Gruppierung

ist gewaltbereit und vertritt xenophobe sowie antisemitische Ansichten, wie die Forderung nach

<Remigration>, der massenhaften Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie macht sich

Symbole aus dem Dritten Reich zu eigen, Mitglieder der Jungen Tat sind wegen Delikten wie beispielsweise

Rassendiskriminierung verurteilt oder angeklagt.

Während der Stadtpräsident von lllnau-Effretikon, Marco Nuzzi (FDP), Haltung bewies und denselben Anlass

im stadteigenen Restaurant rRösslir verbot, sieht der Klotener Stadtpräsident Ren6 Huber (SVP) gemäss

Zürcher Unterländer <kein Problem>, Die Aussagen von Renö Huber in der Presse erachten wir als

problematisch. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wird dem menschenverachtenden und

demokratiefeindlichen Weltbild der Jungen Tat eine Legitimation zugesprochen. Dadurch wird dazu

beigetragen, dass solche gefährlichen Ansichten wieder <salonfähig> werden.

Das Restaurant S3nullzwei wird zwar von einem privaten Pächter betrieben, Vermieterin der Lokalität ist aber

die Stadt Kloten. Nach einem so gravierenden Vorfall ist es dringend angezeigt, das Verhältnis zum

deaeitigen Pächter zu überdenken, Es muss verhindert werden, dass das Zentrum Schluefweg ein Hort des

Rechtsexhemismus wird,

Wir richten daher folgende Fragen an den Stadtrat:

1. Entsprechen die Ausserungen des Stadtpräsidenten im Zürcher Unterländer vom 17. Dezember 2024 den

Ansichten des Stadtrates?

2. Gibt es Richtlinien der Stadt Kloten, die eine Vermietung von städtischen Räumlichkeiten an

Organisationen und Personen verbieten, bei deren Treffen oder Veranstaltungen nicht ausgeschlossen

werden kann, dass die lnhalte illegal, rassistisch, sexistisch, gewaltverherrlichend oder diskriminierend

sind?

r https://www.zuonline.ch/iunqe-tat-traf-sich-am-schluefweq-in-kloten-nach-rauswurf-in-illnau-226853811058
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3. lst der Stadtrat bereit, zukünftig die NuEung von städtischen Räumlichkeiten durch rechtsextreme

Gruppierung wie die Junge Tat zu verbieten? Wenn nein, warum nicht?

4. Sieht der Pachtvertrag für das Restaurant S3nullzwei Bestimmungen vor, die eine Nutzung des Lokals

durch Organisationen wie die Junge Tat verbieten oder zu mindestens den Pächter dazu verpflichtet, die

Stadt über solche Anlässe zu informieren? Wenn ja, wie beurteilt der Stadtrat die Verletzung dieser

Vorschriften? lst der Stadtrat bereit, das Pachtverhältnis vozeitig autulösen?

5. Wann läuft der Pachtvertrag für das Restaurant S3nullzwei aus? Wird der Stadtrat auf eine Verlängerung

des Pachtverhältnisses veaichten?

6. Welche Massnahmen ergreift der Stadtrat, um eine zukünftige Nutzung des Restaurants S3nullzwei durch

rechtsextreme Gruppierungen wie die Junge Tat zu verhindern?

7. Was untemimmt der Stadtrat, um zu verhindern, dass Kloten zum Hotspot des Rechtsextremismus wird?

Der Stadtrat beantwortet die Fragen wie folgt:

1. Entsprechen die Ausserungen des Stadtpräsidenten im Zürcher Unterländer vom 17. Dezember

2024 den Ansichten des Stadtrates?

lm betreffenden Artikel des Zürcher Unterländers sind folgende Zitate von R. Huber zu lesen:

- <Der Stapi von Kloten kontrolliert sicher nicht, wer sich in den Restaurants herumtreibt.>

- <Es ist ja nichts passierb

- <Natürlich bin ich gegen Extremismus jeglicher Art.>

- [Und wenn die Junge Tat den Stadtsaal gemietet hätte?] <Dann hätten wir das genau angeschaut.>

Gemäss Polizeiverordnung (PVO) der Stadt Kloten Art. 14 Abs, 5 bedürfen "Veranstaltungen,

Demonstrationen, Kundgebungen oder Umzüge auf öffentlichem oder privatem Grund einer Bewilligung",

Art, 14. Abs. 6 liefert die Grundlage dafür, dass eine Veranstaltung auf Privatgrund (im Freien oder in

Räumen) verboten werden kann, wenn mit Bestimmtheit oder hoher Wahrscheinlichkeit zu enrrrarten ist,

dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört wird.

Bei der besagten Veranstaltung handelt es sich nicht um eine Veranstaltung auf öffentlichem Grund auch

wenn das Gebäude integral der Stadt Kloten gehört, da das Restaurant S3nullzwei verpachtet ist, Eine

Bewilligungspflicht nach Aft. 14 Abs. 5 PVO war demnach nicht gegeben. Der Anlass wurde kuzfristig von

Effretikon nach Kloten verschoben, ohne eine offizielle Anfrage bei den zuständigen Behörden zu stellen.

Die Stadt hat erst im Nachgang am Folgetag von der Veranstaltung erfahren'

Auch PVO An. 14 Abs, 6 kann hier nicht angewendet werden, denn dafür ist erforderlich, dass mit

Bestimmtheit oder einer hohen Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre, dass die öffentliche Sicherheit und

Ordnung gestört wird. Die Tatbestände, welche als Störung der öffentlichen Ordnung gelten sind in PVO

Art. 5, welche subsidiär zum Strafrecht gilt, abschliessend aufgeführt:

Art.5
Sicherheit und Ordnung
lDie öffentliche Sicherheit und Ordnung dart nicht gestört und Mensch, Tier, Umwelt oder Eigentum

dürten nicht gefährdet werden. Es rsf rnsbesondere verboten,

a. Personen oderTiere zu belästigen, zu erschrecken oderzu gefährden.

b. durch ungebührliches Verhatten öffenttiches Ärgemis zu erregen'

c. Unfug irgendwelcher ht zu verursachen.

d. Steine und andere Gegenstände auf Sfrassen und Anlagen, gegen Gebäude, Fahneuge,

elektrische Anlagen und dergleichen zu weien'
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2Sofem nlcht das Strafgesetzbuch zur Anwendung kommt, wird nach den Bestimmungen dieser

Verordnung bestraft.

Die besagte Veranstaltung war weder der Stadt noch anderen Behörden (2.8, Kantonspolizei) gemeldet

worden, wozu aber gemäss PVO auch kein Anlass bestand.

Das Bundesgericht hat die Grundzüge der Meinungs, und Versammlungsfreiheit hinsichtlich von

Kundgebungen auf öffentlichem Grund in BGE 127 lr164 E. 5 zusammengefasst.

"Art. 16 BV gewährleistet die Meinungsfreiheit ausdrücklich und räumt ieder Person das Recht ein,

ihre Meinung frei zu bitden und sie ungehindert zu äussern und zu verhreibn. Darunter fallen die

verschiedensten Formen der Kundgabe von Meinungen. DieVersammlungsfreiheit gemäss Art. 22 BV

gewährteistet den Anspruch, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen

oder Versammlungen fernzubleiben. Zu den Versammlungen gehören unterschiedlichste hten des

Zusammenftndens von Menschen im Rahmen einer gewissen Organisation mit einem weit verstandenen

gegenseitig meinungsbildenden oder mernungsäusse mden lnhalt."

Eine Einschränkung dieser verfassungsmässigen Garantien kann nur erfolgen, wenn eine geseEliche

Grundlage vorhanden ist (was die PVO als kommunale Verordnung im vorliegenden Fall wäre). Weiter sind

für den Fall einer Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit hohe Anforderungen zu stellen,

d.h. die öffentliche Ordnung und Sicherheit muss mit Bestimmtheit (2.8, wenn gewalttätige

Gegendemonstrationen angekündigt sind oder ein Konflikt mit anderen Veranstaltungen bzw. Nutzungen

besteht) oder mit hoher Wahrscheinlichkeit (2.8. weil es in der Vergangenheit in ähnlichen Fällen zu

gewalttätigen Ausschreitungen führte) gestört sein.

Selbst 1. Mai Kundgebungen, welche z.B. in Zürich und anderen Städten regelmässig zu einer erheblichen

Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen, oder ANTI-WEF Demonstrationen müssen unter

dem Aspekt der Meinungs- und Versammlungsfreiheit immer wieder bewilligt werden.

Bei der besagten Veranstaltung wurde die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gestört, abgesehen von

den im Nachgang angebrachten Schmierereien am Zentrum Schluefweg'

ln diesem Sinn stimmt der Stadtrat den zitierten Aussagen des Stadtpräsidenten zu, auch wenn diese durch

die Berichterstattung vezerrt wiedergegeben wurden und sich jedes Mitglied des Stadtrats wohl wieder mit

anderen Worten geäussert hätte,

NB: Das vom Stadtpräsident von Effretikon verfügte Verbot der Versammlung dürfte vor Gericht kaum

Bestand halten, wenn dagegen der Rechtsweg beschriften worden wäre, "Haltung" ist keine genügende

Rechtsgrundlage, ein Versammlungsverbot zu begründen, Der Stadtpräsident von Kloten hatte gar nicht

die Gelegenheit über ein Verbot nachzudenken, da nie eine Anfrage eingetroffen ist.

Z. Gibt es Richtlinien der Stadt Kloten, die eine Vermietung von städtischen Räumlichkeiten an

Organisationen und Personen verbieten, bei deren Treffen oder Veranstaltungen nicht

ausgeschlossen werden kann, dass die lnhalte illegal, rassistisch, sexistisch,

gewaltverherrlichend oder diskriminierend sind?

Nein.

Al arm anl agen, Notrufe, Notsignale oder Reftungsgeräte zu missbrauchen'
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